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RS OGH 1966/10/5 7Ob167/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1966

Norm

ABGB §833 C1

Rechtssatz

Die Klage gegen den Nachbarn auf Durchführung von Maßnahmen, die das ungehinderte Ab8ießen von Abwässern

gewährleisten, ist ein Einschreiten im Rahmen der ordentlichen Verwaltung; sie kann daher von der Mehrheit der

Miteigentümer eingebracht werden.
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